
 

 

Stadt Puchheim 
Geschäftsstelle Stadtrat 
Poststr. 2 
82178 Puchheim 

nur per E-Mail 

 
Puchheim, 21.03.2025 

 
 
 
Betreff: BOS-Digitalfunk – Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern (FME) 

hier:  Beteiligung des Referenten für Feuerwehren und öffentliche Sicherheit zu  
BV 2025/0060 

Bezug:  E-Mail des Referatsleiters 3 der Stadt Puchheim vom 19.03.2025 
Anlage: --- 
 
Sehr geehrter Herr Ameri, 

vielen Dank für die Beteiligung im Beschaffungsverfahren für die digitale Alarmierung der  
aktiven Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Puchheim. 

 

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung: 

Wie Sie Eingangs in der Vorschlagsbegründung schreiben, hat der Stadtrat entschieden, dass 
die Stadt Puchheim am Ausschreibungsverfahren des Freistaats Bayern teilnimmt, um auch 
nach der Umstellung von der analogen auf die digitale Alarmierung alarmiert werden zu kön-
nen. Die Alarmierung über die eingesetzte App ist nur zusätzlich zur Funkalarmierung zuläs-
sig. 

Die Beschaffung wird von mir als zwingend notwendig erachtet, damit die beiden städti-
schen Feuerwehren Ihre Aufgaben erfüllen können.   

 

Ich weise darauf hin, dass der (einstimmige) Beschluss am 20.12.2022 wie folgt lautete: 

 

Die Stadt Puchheim nimmt mit einem Bedarf von 150 Geräten an der zentralen 
Ausschreibung des Freistaats Bayern für die Beschaffung von digitalen Pagern 
teil. Vorsorglich wird für das Haushaltsjahr 2023 eine außerplanmäßige Aus-
gabe von ca. 100.000 € bewilligt, bei Fälligkeit erst 2024 wäre der Betrag für 
den Haushaltsplan 2024 zu berücksichtigen. 

 

 

 

Günter Hoiß 
Referent für Feuerwehren und  
öffentliche Sicherheit 
Enzianstr. 58 
82178 Puchheim 
E-Mail: hoiss@stadtrat-puchheim.de 
 

mailto:hoiss@stadtrat-puchheim.de


In Anbetracht der zwischenzeitlichen deutlichen Zunahme an aktiven Mitgliedern in beiden 
Feuerwehren erschließt sich mir nicht, warum entgegen des Ursprungsbeschlusses (150 
Stück) eine Reduzierung um 15 FME nun nur 135 FME beschafft werden sollen.  
Für nachträgliche Beschaffungen wird – wie bekannt - der erhöhte Zuschuss nicht gewährt.  

 

Sowohl aus einsatztaktischen Gründen als auch wegen der bei einer späteren Beschaffung 
entstehenden Mehrkosten kann ich der Beschlussvorlage 2025/0060 so nicht zustimmen.  

 

Ich beantrage, den Beschluss 2022/0171 vom 20.12.2022 vollumfänglich umzusetzen und 
empfehle dem Stadtrat (nur) einer Beschaffung von 150 FME zuzustimmen. 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Günter Hoiß 
Referent für Feuerwehren und öffentliche Sicherheit 
 
 


